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Eines der ernstesten Probleme, die sich bei der Neu
ordnung des Familienrechts ergeben, betrifft das Erb
recht der nichtehelichen Kinder gegenüber dem Vater. 
Im Gegensatz zu den meisten für die Reform bedeut
samen Fragen gehen die Meinungen darüber, welche 
Folgerungen aus den verfassungsrechtlichen Grundsätzen 
für das Erbrecht der nichtehelichen Kinder zu ziehen 
sind, noch weit auseinander.

Um die Diskussion dieser Frage in die Öffentlichkeit 
zu tragen, drucken wir den nachstehenden Aufsatz ab, 
ohne uns dadurch mit den Auffassungen des Verfassers 
in allen Punkten identifizieren zu wollen.

Die Redaktion
In der „Neuen Justiz“ vom Januar 1950 wird auf 

Seite 15 von Graf die Auffassung vertreten, daß nun
mehr nach Art. 33 der Verfassung der Deutschen Demo
kratischen Republik den unehelichen Kindern gegen
über ihrem Vater und dessen Verwandten das E r b 
r e c h t  und Pflichtteilsrecht uneingeschränkt zustehe, 
da alle den unehelichen Kindern nachteiligen Be
stimmungen durch die Verfassung aufgehoben seien. 
Es werden zwar einige Milderungen dieses Grundsatzes 
angeregt, aber festgestellt, zur Zeit bestehe keine recht
liche Möglichkeit für irgendeine Beschränkung. Trifft 
dies zu, so ist es schwer vorstellbar, welche rechtlichen, 
wirtschaftlichen und sozialen Umwälzungen, vor allem 
innerhalb der Familien, in der Praxis mit einer solchen 
Regelung verbunden sein würden, Umwälzungen, von 
denen es doch zweifelhaft ist, ob man sie bei der 
Formulierung und Annahme des Art. 33 der Verfassung 
wirklich gewollt hat.

Folgt man den Ausführungen von Graf, so entsteht 
zunächst die Frage, von wann ab dieses neue Recht 
praktisch wird, und man wird — in entsprechender 
Anwendung des Artikels 213 des Einführungsgesetzes 
zum BGB, wie er vor 50 Jahren geschaffen wurde — 
davon auszugehen haben, daß der Zeitpunkt des Todes 
des Erblassers entscheidet. Allerdings bestimmte da
mals Art. 208 Abs. 2 des Einführungsgesetzes — sicher
lich aus wohlerwogenen Gründen —, daß die frühe
ren Gesetze in Anwendung blieben, wenn ein vor dem 
Inkrafttreten des BGB erzeugtes Kind nach dem 
früheren Recht als ehelich, nach neuem Recht als un
ehelich galt. Es wäre durchaus vorstellbar, daß eine 
entsprechende Regelung — diesmal mit der umgekehr
ten praktischen Auswirkung — jetzt erfolgte. Solange 
dies aber nicht geschehen ist, wird man den Zeitpunkt 
des Todes des Erblassers als entscheidend anzusehen 
haben. Wer also nach dem 7. Oktober 1949 verstorben 
ist oder verstirbt, wird nach neuem Recht beerbt. Das 
bedeutet: Wenn ein Mann jetzt mit 70 oder 75 Jahren 
stirbt der vor 50 Jahren — etwa als Wanderbursche, 
als Soldat in der Garnison oder als Student — ein un
eheliches Kind hatte, so wird er von diesem und dessen 
Kindern jetzt mit beerbt. Es ist hierfür nicht Voraus
setzung, daß irgendein familienartiges oder häusliches 
Band oder überhaupt nur irgendeine Verbindung noch 
bestand; au ii wenn diese seit 40 Jahren völlig gelöst 
ist, ist das Erbrecht bestehen geblieben, und zwar nicht 
nur für das uneheliche Kind, sondern auch für dessen 
Kinder, ja, auch für dessen uneheliche Kinder. Denn 
wenn überhaupt erbrechtlich das uneheliche Kind dem 
ehelichen Kind gleichgestellt wird, so gilt natürlich 
auch für uneheliche Kinder die Bestimmung des § 1924 
Abs. 3 BGB, daß an die Stelle eines zur Zeit des Erb
falls nicht mehr lebenden Abkömmlings dessen — also 
auch uneheliche — Abkömmlinge treten.

In der Praxis dürfte der Normalfall so liegen, daß 
die Mutter des Kindes geheiratet hat, daß ihr Mann 
das voreheliche Kind, das die Frau mitbrachte, wie ein 
eigenes aufgezogen hat und daß der natürliche Vater, 
auch wenn er seinen Unterhaltsverpflichtungen 
16 Jahre lang ehrlich erfüllt hat — d. h. also in obigem 
Beispiel vor 35 Jahren — die Verbindung zu diesem 
Kind verloren hat, ebenso wie diese Verbindung weder 
von der Mutter noch von dem Kinde selbst gesucht 
wurde. (Natürlich gibt es Ausnahmen, vor allem, wenn 
örtliche Beziehungen entsprechender Art bestehen.) 
Nunmehr aber entstehen plötzlich völlig neue Perspek
tiven. Das uneheliche Kind, das vielleicht selbst schon 
40 oder 50 Jahre alt ist und selbst eheliche oder auch 
uneheliche Kinder hat und, wenn das Kind verstorben 
sein sollte, dessen Kinder, also die „unehelichen Enkel“,

werden anfangen nachzuforschen, was aus dem natür
lichen Vater geworden ist, ob er noch lebt, ob er, 
wenn er nach dem 7. Oktober 1949 verstorben ist, 
etwas hinterlassen hat oder ob, wenn er noch lebt, 
eine Erbschaft künftig zu erwarten ist. Das gilt nicht 
nur gegenüber dem Vater, sondern auch gegenüber 
dessen Eltern, also gegebenenfalls gegenüber den 
Großeltern oder auch gegenüber den Geschwistern des 
Vaters, überall da, wo überhaupt ein gesetzliches Erb
recht in Frage kommt, wozu darauf hinzuweisen ist, 
daß in vielen Fällen die natürlichen Väter im Kriege 
geblieben sem werden, die Großeltern aber noch leben, 
so daß nunmehr, wenn der Großvater stirbt, er zum 
Teil von einem unehelichen Sohn seines verstorbenen 
Sohnes beerbt wird, von dessen Existenz er vielleicht 
keine Ahnung hatte.

Damit gelangt in das gesamte System des Erbrechts 
und des Besitzes ein Moment der Unsicherheit, dessen 
Auswirkungen schwer zu übersehen sind und kaum 
überschätzt werden können. Kein Bauernsohn, der von 
seinem Vater einen Bauernhof übernommen und seine 
ehelichen Geschwister entsprechend abgefunden hat, 
kein Handwerker, der unter gleichen Umständen das 
Geschäft seines Vaters übernommen hat, ist davor ge
sichert, daß nicht plötzlich aus dem Dunkel einer 
Jahrzehnte zurückliegenden Vergangenheit ein solcher 
Anspruch auftaucht und alle bisherigen Regelungen 
über den Haufen wirft, was u. U. noch viele Jahre 
nach dem Tode des Erblassers geschehen kann, da der 
Erbanspruch einer kurzen Verjährung ja nicht unter
liegt. Dieses Moment der Unsicherheit gilt aber keines
wegs nur für solche Verhältnisse, in denen Vermögen 
vorhanden ist, sondern auch für solche, wie sie für die 
werktätige Bevölkerung in Frage zu kommen pflegen. 
Denn das gesetzliche Erbrecht der Kinder erfaßt ja 
nicht nur das Grundvermögen oder Barvermögen des 
Erblassers, sondern auch den H a u s r a t ,  ja sogar die 
dem persönlichen Gebrauch dienenden Gegenstände, 
auch gegenüber der überlebenden Ehefrau, denn die 
Bestimmung des § 1932 über den „Voraus“ gelten ja 
nicht gegenüber den ehelichen Kindern, jetzt also auch 
nicht gegenüber den unehelichen Kindern. Die Frau des 
Arbeiters, der sich Hausrat erwarb, oder der vielleicht 
etwas Ersparnisse hatte, wird nun genötigt sein, 
wenn sich ein uneheliches Kind ihres Mannes meldet, 
den Hausrat, die Betten und die persönlichen Ge
genstände des verstorbenen Mannes mit diesem 
ihr völlig fremden Kinde einer fremden Frau zu 
teilen, von dessen Existenz sie vielleicht keine 
Ahnung hatte, wobei — wenn die Ehe selbst 
kinderlos war — dem unehelichen Kinde des Mannes 
% der Erbschaft und damit des Hausrates zustünden. 
Auch ist es ja durchaus möglich, daß der Mann 
mehrere uneheliche Kinder hatte, womit das Durch
einander ein vollkommenes wird. War es bisher 
in 95% der Fälle üblich, daß nach einem frühen Tode 
des Vaters die Mutter und die Kinder in ungeteilter 
Erbengemeinschaft den Hausrat weiter benutzten, da 
die Familiengemeinschaft bestehen blieb, so wird dies 
gegenüber einem unehelichen Kinde, das dieser 
Familiengemeinschaft nicht angehört, nicht möglich 
sein. Es muß also eine Abfindung in irgendeiner Form 
erfolgen. Hierbei wird das uneheliche Kind, wenn es 
minderjährig ist, da jetzt ein Vormund nicht mehr be
stellt wird, von seiner Mutter vertreten. Die Witwe 
des Erblassers ist also gezwungen, sich über den Nach
laß, auch über Möbel, Betten, Anzüge usw. mit der 
Mutter eines vorehelichen Kindes ihres Mannes aus- 
ednanderzusetzen. Wer die Praxis und die Psyche der 
Frauen in solchen Fällen kennt, wird nur mit Schrecken 
an das denken, was sich hierbei ergeben muß.

Es ist menschlich begreiflich und keineswegs unge
wöhnlich, daß ein Mann, der in seiner Jugend ein 
uneheliches Kind hatte, wenn er vielleicht viele Jahre 
später heiratete, seine Frau oder gar seine Kinder 
über diese „Jugendsünde“ nicht informiert hat, so daß 
ein Erbanspruch dieser Art bei jedem Erbfall unver
mutet hervortreten kann. Er besteht ja auch dann, 
wenn das uneheliche Kind längst versorgt ist, wenn es 
vielleicht eine Tochter ist, die gut geheiratet hat oder
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